
402 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates VIII. GP. 

11. 2. 1958. 

Regierungsvorlage. 

Bundesgesetz vom 1958., 
mit dem das Invalideneinstellungsgesetz 1953 
abgeändert wird (Invalideneinstellungsgesetz­

Novelle 1958). 

Der Nationalrat _hat beschlossen: 

Artikel I. 

Das Invalideneinstellungsgesetz 1953, BGBI. 
Nr. 21, wird abgeändert wie folgt: 

1. § 2 hat zu lauten: 

,,§ 2. (1) Invalide im Sinne des § 1 Abs. 1 
sind Personen, deren Erwerbsfähigkeit infolge 

a) einer Gesundheitsschädigung, . für die nach 
dem Kriegsopferversorgungsgesetz 1957, 
BGBl. Nr. 152, Versorgung gewährt wird, 
oder 

b) eines Arbeitsunfalles oder einer Berufs­
krankheit im Sinne der gesetzlichen Un­
fallversicherung oder 

c) einer der im § 1 Abs. 1 lit. c des Opfer~ 
fürsorgegesetzes, BGBl. Nr. 183/1947, an­
geführten Ursachen oder 

d) des Zusammenwirkens mehrerer der an-
geführten Ursachen 

um mindestens 50 ·v. H. gemindert ist. Blinde 
gelten auch dann als Invalide im Sinne dieses 
Absatzes, wenn die Blindheit auf keine der an-
geführten Ursachen zurjickzuführen ist. _ 

(2) Den im Abs. 1 genannten Invaliden kön­
nen Personen gleichgestellt werden (Gleich­
gestellte), deren Erwerbsfähigkeit aus einer im 
A.bs. 1 angeführten Ursache oder durch das Zu­
sammenwirken mehrerer dieser Ursachen um 
mindestens 25 v~ H. gemindert ist. Die Gleich­
stellung ist an die Voraussetzung gebunden, daß 
sich die Gleichzustellenden infolge ihres Ge­
brechens ohne die Gleichstellung einen geeigneten 
Arbeitsplatz nicht zu verschaffen oder zu er­
halten vermögen und daß durch die Gleichstel­
lung die Unterbringung der begünstigten Per­
sonen nicht gefährdet wird. Unter den gleichen 
Voraussetzungen kann die Gleichstellung auch 
Personen bewilligt werden, deren Erwerbsfähig­
keit durch ein Körpergebrechen (Verlust oder 
Lähmung von Gliedmaßen, Taubstummheit, 
Taubheit, VerkrüppeIung), das auf keine der 
im Abs. 1 angeführten Ursachen zurückzuführen 

ist, um minde$tens 50 v. H. gemindert ist. Ober 
die Gleichstellung entscheidet der Einstellungs­
ausschuß beim Landesinvalidenamt (§ 12). Die 
Gleichstellung kann befristet werden; sie gilt 
auf Widerruf. 

(3) Voraussetzung für die Inanspruchnahme 
der Begünstigungen ist die Eignung zur' Aus'­
übung einer Erwerbstätigkeit. Invalide (Gleich­
gestellte), denen kraft Gesetzes ein Anspruch auf 
unentgeltliche berufliche Ausbildung (Ein- oder 
Umschulung) zwecks Wiedergewinnung oder Er­
höhung der Erwerbsfähigkeit zusteht, sind vor 
der Inanspruchnahme der Begünstigungen der 
als notwendig erkannten beruflichen Ausbildung 
zuzuführen. : ' i 

(4) Auf ausländische Invalide findet dieses Bun­
desgesetz, unbeschadet der Vorschriften der 
Abs. 5 und 6, nur nach Maßgabe der mit ihren 
Heimatstaaten getroffenen Vereinbarungen An-' 
wendung. . 

(5) Den Invaliden im Sinne des Abs. 1 stehen 
Personen deutscher Sprachzugehörigkeit gleich; 
die staatenlos sind oder deren Staatsangehörig­
keit ungeklärt ist (Volksdeutsche), wenn ihre 
Erwerbsfähigkeit infolge 

a) einer Gesundheitsschädigung, für die öster­
reichischen Staatsbürgern nach dem Kriegs­
opferversorgungsgesetz 1957 Versorgung 
zu gewähren wäre, oder 

b) eines Arbeitsunfalles oder einer Berufs­
krankheit im Sinne der gesetzlichen Unfall­
versicherung oder 

c) des Zusammenwirkens der angeführten 
Ursachen 

um mindestens 50 v. H. gemindert ist oder wenn 
diese Personen blind sind und die Blindheit auf 
keine der angeführten Ursachen zurückzuführen 
ist. 

(6) Volksdeutschen, deren Erwerbsfähigkeit 
durch eine im Abs. 5 angeführte Ursache oder 
durch das Zusammenwirken· beider dort an­
geführten Ursachen um mindestens 25 v. H. ge­
mindert ist, kann bei Zutreffen der im Abs. 2 
aufgestellten Voraussetzungen die Gleichstellung 
mit den begünstigten Personen bewilligt werden. 
Unter den gleichen Voraussetzungen kann die 
Gleichstellung auch solchen Volksdeutschen be­
willigt werden, deren Erwerbsfähigkeit durch ein 
Körpergebrechen im Sinne des Abs. 2, das auf 
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keine der im ~bs. 5 an~eführten Ursachen iU-1 
,rückzuführen 1st, ummmdestens 50 v.H. ge-
mindert ist., I 

(7) Die Bestimmungen der Abs. 5 und 6 gelten' 
nicht für Volksdeutsche, die erst nach dem 

d) Dienstnehmer; die Präsenzdienst (§§ 23 
und 52 des' Wehrgesetzes) leisten, und 
Dienstnehmerinrren während der Zeiten, 
in denen sie auf Grund der Vorschriften 
des Mutterschutzgesetzes nicht beschäftigt 

31. Dezember 1951 in das Gebiet der Republik werden; 
Osterreich eingereist sind, mit Ausnahme der e) Dienstnehmer, die nur vorübergehend be-
aus' der Kriegsgefangenschaft entlassenen odel: schäftigt oder nicht vollbeschäftigt sind 
der im Rahmen der Familienzusammenführung (Abs. 1 lit.' d). 
mit Zustitnn;ung. der. österreichischen Behör?,en I (6) Bei Dienstgebern im Sinne des § 1 Abs. 2 
nach Osterreich emrelsendep Volksdeutschen. I sind auf die Gesamtzahl der Diens.tnehl~er, v~:)ll 

1 5 d 6 i der die Pflichtzahl zu berechnen 1st, IIleht em-2. Im § 4 haben die Abs. , un zu I 

zurechnen: ' , lauten: 

,,(1) Bei Feststellung der Gesamtzahl der 
Dienstnehmer,von der die Pflichtzahl zu be­
rechnen ist (§ 1 Abs. 1, 3 und 4), sind die örtlich 
zusammenhängenden und einer gemeinsamen 
Leitung unterstehenden gleichartigen oder zusam­
mengehörigen Betriebe desselben Dienstgebers 
zusammenzufassen. Nicht einzurechnen sind 
hiebei: 

a) die nach § 2 begünstigten Personen und 
die Dienstnehmer, die der Dienstgeber auf 

, Grund anderer gesetzlicher Vorschriften zu 
beschäftigen verpflichtet ist; 

b) Jugendliche bis zum vollendeten 16. Le­
, bensjahr und Personen, die in einem Lehr-

oder anderen Ausbildungsverhältnisse 
stehen; 

c) Die~stnehmer, die Präsenzdienst (§§ 28 
und 52 des Wehrgesetzes, BGBL Nr. 181/ 
1955) leisten, und Dienstnehmerinnen wäh­
rend der Zeiten, in denen sie auf Grund 
der Vorschriften des Mutterschutzgesetzes, 
BGBL Nr. 76/1957, nicht beschäftigt wer­
den; . 

a) Berufsoffiziete, "zeitverpflichtete Soldaten, 
die im § 50 Ab. 5 des Wehrgesetzes an­
geführten Vertragsbediensteten des BUll!dcs­
heeres sowie die gemäß § 49 Abs. 6 des 
Wehrgesetzes m Verwendung stehenden 
Bediensteten der Heeresverwaltung zur 

, b) 
Gänze; 
Dienstnehmer, die im Gendarmeriedienst, 
Sieherheitswachdienst, Kriminaldienst, J u~ 
stizwachdienst, Zollwachdienst, Wachehilfs­
dienst oder Feuerwehrdienst verwendet 
werden, zu zwei Dritteln; 

c) Dienstnehmer, die als Lehrer oder Erzieher 
an niederen oder mittleren Unterrichts­
oder Erziehungsanstalten, die im ausüben­
den Verkehrsdienst oder die als Forst­
arbeiter verwendet werden, zu einem 
Drittel. Die Feststellung der Verwendungen 
im ausübenden Verkehrsdienst, die' unter 
diese Begünstigung fallen\ obliegt dem 
Bundesministerium für soziale Verwaltung 
im Einvernehmen mit dem Bundeskanzler. 
amt und dem Bundesministerium für Ver­
kehr und Elektrizitätswirtschaft." 

3. Im § 5 haben die Abs. 2 und 3 zu lauten: 

,,(2) Blinde sind mit d~m Doppelten ihrer Zahl 
auf die Pflichtzahl anzurechnen. Gleichgestellte 
(§ 2 Abs. 2 und 6) sind zur Hälfte ihrer Zahl 
auf die Pflichtzahl ane:urechnen. 

d) Dienstnehmer, die nur vorübergehend be­
schäftigt oder nicht vollbeschäftigtsind. 
Als vorübergehend beschäftigt gelten Per-, 
sonen, die innerhalb eines Kalenderjahres 
höchstens 30 Tage beschäftigt werden, als 
nicht vollbeschäftigt gelten Personen, die 
im Durchschnitt höchstens 24 ,Stunden in 
der Woche beschäftigt werden. (3) In Betrieben, in denen die weiblichen 

Arbeitskräfte mehr als die Hälfte des Gesamt­
(5) In die nach Abs. 4 zu ermittelnde Gesamt- beschäftigtertstandesi ausmachen, sind bis zur 

zahl der Dienstnehmer sind nicht einzurechnen: Hälfte der Pflichtzahl auch Kriegerwitwen und 
a) die nach § 2 begünstigten Personen und Witwen, die diesen gleichstehen, voll anrechen­

die Dienstnehmer, di'e der Dienstgeber auf bar; das gleich,e gilt für Frauen, die gemäß § 1 
Grund anderer gesetzlicher Vorschriften zu Abs. 3 des Kriegsopferversorgungsgesetzes 1957 
beschäftigen verpflichtet ist; vorsorgungsberechtigt sind. Auf Ansuchen kann 

b) die nicht schon nach § 2 Abs. 1 lit. b be- der Invalidenausschuß beim Landesarbeitsamt 
günstigten eigenen Unfallverletzten, wenn (§ 12) für ,Betriebe, die weibliche Arbeitskräfte 
die Minderung ihrer Erwerbsfähigkeit i11'- beschäftigen, die, Anrechnung dieses Personen­
folge der Unfallsfolgen I!-ach Feststellung kreises bis zur vollen Pflichtzahl unter der Vor-
des Landesinvalidenamtes mindestens aussetzung bewilligen, daß die Einstellung der 
50 v. H. beträgt; begünstigten Personen dadurch nicht gefährdet 

c) Lehrlinge'· und in einem anderen Ausbil- wird. Bei Dienstgebern im Sinne des § 1 Abs. 2 
. dungsverhältnisse stehende Personen; ist zur Erteilung dieser Bewilligung das Bundes-
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mmlsterium für soziale Verwaltung nach An­
hörung des Beirates (§ 10 Abs. 2) zuständig," 

4. Im § 6 hat Abs'. 2 zu lauten: 

,,(2) Auf Antrag des Invalidenausschusses beim 
Landesarbeitsamt (§ 12) kann die Bezirksverwal­
tungsbehörde (Berghauptmannschaft) Dienstgeber 
im Sinne des § 1 Abs. 1 verpflichten, Betriebs­
vorrichtungen, Maschinen und Geräte für die 
Beschäftigung eingestellter oder einzustellender 
Invaliden besonders einzurichten, falls die Eig'en­
art der Beschädigung der Invaliden dies erfor­
dert: In diesen Fällen hat das Bundesministerium 
für soziale Verwaltung nach Anhörung des B,ei­
raDes (§ 10 Abs. '2) zu bestimmen, inwieweit für 
Aufwendungen, die den Dienstgebern durch der­
artige Maßnahmen erwachsen, aus den Mitteln 
des Ausgleichstaxforids (§ 10 Abs. 1) Zuschüsse 
zu gewähren sind. Solche Zuschüsse dürfen nur 
gewährt werden, wenn die Investitionen aus­
schließlich und nicht nur vorüberg'ehend der Be­
schäftigung von Invaliden dienen. Insoweit 
Investitionen für den Betrieb eine dauernde 
Wertvermehrung bedeuten, haben sie für die 
Gewährung von Zuschüss,en außer Betracht zu 
bleiben." 

? Im § 8 hat Ahs. 4 zu lauten: 

,,(4) Di,e gesetzlichen Bestimmungen über eine 
vorzeltlge Auflösung des Dienstverhältnisses 
bleiben mit der Einschränkung unberührt, daß 
eine durch Krankheit oder Unglücksfall ver­
ursachte Dienstverhinderung eines Di,enst­
nehmers, auf den die Bestimmungen der Abs. 1 
bis 3 Anwendung finden, nur dann einen Grund 
zur vorzeitigen Auflösung des Dienstverhältnisses 
bildet, wenn die Dienstverhinderung ununter­
brochen länger als' zehn Wochen oder innerhalb 
eines Jahres, zurüc'kgerechnet vom Zeitpunkte der 
Auflösung des' Dienstverhältnisses, insgesamt 
länger als zwanzig Wochen gedauert hat; soweit 
in gesetzlichen V ors'chriften oder Vereinbarungen 
längere Fristen festges1etzt sind, haben diese zu 
gelten." 

6. § 9 hat zu lauten: 

',,§ 9. (1) An Stelle der Pflichteinstellung ist 
vom Arbeitsamte die Emrichtungeiner Aus­
gleichstaxe vorzuschreiben, wenn die Beschäf­
tigungspflicht nicht erfüllt ist. Wenn una in­
soweit der einsteUungspflichtige Betrieb die zur 
Erfüllung der Einstellungspflicht erforaerliche 
Anzahl von begünstigten Invaliden bei dem zu­
ständigen Arbeitsamte nachweisba,r ohne Erfolg 
angesprochen hat, entfällt die Vorschreibung 
einer Ausgleichstaxe. 

(2) Die Ausgleich~taxe beträgt für jede einzelne 
Person, die zu beschäftigen wäre, monatlich 125 S, 
vom 1. Jänner 1959 an monatlich 150 S. 

(3) Das Arbeitsamt hat von der Vorschreibung 
der Ausgleichstaxe das zuständige Landesinva­
lidenamt zu verständig«n, dem die Einhebung der 
Ausgleichstaxe obliegt." 

7. Dem § 10 ist folgender neuer Abs. 3 anzu­
fügen: 

,,(:~) Für die dem Bund aus der Verwaltung des 
Ausgleichstaxfonds entstehenden Kosten hat der 
Ausgleichstaxfonds dem Bunde jährlich einen 
Pauschalbetrag von 0'75 v. H. der jeweils im Vor~ 
jahr eingegangenen Ausgleichstaxen zu ersetzen." 

8. Im §, 11 hat Abs. 1 zu lauten: 

,,(1) Die Betrauung eines Verbandes mit der 
gemeinschaftlichen Erfüllung der Beschäftigungs­
pflicht (§ 1 Abs. 4) sowie die im Falle nachträg­
licher Abänderung wesentlicher Bedingungen er­
forderliche neuerliche Genehmigung der Verein­
barungen obliegt dem Invalidenausschuß 'beim 
Landesarbeitsamt (§ 12) oder, wenn sich die 
zugehörigen Betriebe auf die Amtssprengel meh­
rerer Landesarbeitsämter verteilen, dem Bundes­
ministerium für soziale Verwaltung nach Anhö­
rung des Beirates (§ 10 Abs. 2)." 

9. § 14 hat zu lauten: 

,,§ 14. (1) Ober das Ansuchen um Ausfertigung 
eines Einstellungsscheines hat das Landesinva­
lidenamt zu entscheiden. Der Einstellungsschein 
ist von Amts wegen einzuziehen, wenn die Vor­
aussetzungen für die Ausfertigung (§ 13 Abs. 1) 
weggefallen sind. Die Gleichstellungsbescheini­
gungen sind vom Landesinvalidenamt auszuferti­
gen. Sie sind einzuziehen, wenn die Voraussetzun­
gen für die Ausfertigung (§ 13 Abs, 2) nicht mehr 
gegeben sind., 

(2) Für den Grad der Minderung der Erwerbs­
fähigkeit der im Sinne dieses Bundesgesetzes be­
günstigten Personen ist maßgebend: 

a) in den Fällen nach § 2 Abs. 1 lit. a der Ren­
tenbescheid des Landesinvalidenamtes; 

b) in den Fällen nach § 2 Abs. 1 lit. b der Ren­
tenbescheid des Trägers der Unfallversiche­
rung; 

c) in den Fällen nach § 2 Abs. 1 lit. c der vom 
Amte der Landesregierung ausgestellte 
Rentenbescheid in Verbindung mit der 
Amtsbescheinigung nach § 4 des Opferfür­

, sorgegesetzes; 

cl) in den Fällen nach § 2 Abs. 1 lit. d, bei 
Blinden (§ 2 Abs. 1 letzter Satz) sowie bei 
den im § 2 Abs. 2 dritter Satz; Abs. 5 und 6 
angeführten Personen das im Ermittlungs­
verfahren einzuholende Gutachten eines 
ärztlichen Sachverständigen; die V orschrif­
ten der §§ 7 und 19 des Kriegsopferversor­
gungsgesetzes 1957 sind hiebei anzuwen­
den." 
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10. § 23 hat zu lauten: 

,,§ 23. Alle zur Durchführung dieses BUndes­
gesetzes erforderlichen Amtshandlungen, Ein­
gaben, Vollmachten und Zeugnisse sowie Urkun­
den über Rechtsgeschäfte zum Zwecke der 
Fürsorge im Sinne des § 10 Abs. 1 sind von 
bundesgesetzlich geregelten Gebühren, Verwal­
tungsabgaben sowie von Gerichts- und Justizver­
waltungsgebührenbefreit." . 

11. Im § 24 hat Abs. 4 zu lauten: 

,,(4) Mit der Vollziehung des § 1 Abs. 5 dieses 
Bundesgesetzes ist das Bundeskanzleramt, mit der 
Vollziehung des § 23 ist hinsichtlich der Befrei­
ung von den, Bundesverwaltungsabgaben das 
Bundeskanzleramt, hinsichtlich der Befreiung von 
den Gerichts- und Justizverwaltungsgebühren das 
Bundesministerium für Justiz und hinsichtlich der 
Befreiung von den sonstigen bundesgesetzlich 
geregelten Gebühren das Bundesministerium für 
Finanzen betraut. Im übrigen ist mit der Voll-

ziehung dieses Bundesgesetzes das Bundesmini­
sterium für soziale Verwaltung betraut." 

Artikel 11. 

Die Bestimmungep. des Art. I Z. 6 und 7 dieses 
Bundesgesetzes treten mit dem der Kundmachung 
folgenden Monatsersten in Kraft. Die übrigen 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes treten mit 
dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft. 

Artikel III. 

Mit der Vollziehung des Art. I Z.10 und 11 
dieses Bundesgesetzes sind das Bundeskanzleramt, 
das Bundesministerium für Justiz, das Bundes­
ministerium für soziale Verwaltung und das Bun­
desministerium für Finanzen entsprechend den 
bestehenden Vorschriften über ihre Zuständigkeit 
betraut. Im übrigen ist mit der Vollziehung die­
ses Bundesgesetzes das Bundesministerium für so·· 
ziale Verwaltung betraut. 
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Erläuternde Bemerkungen. 

Unmittelbar nach Beendigung des ersten 
Weltkrieges stellte sich die Notwendigkeit 
heraus, für die Kriegsopfer nicht nur durch Ge­
währung von Geldleistungen zu sorgen, sondern 
auch Maßn-ithmen zu treffen, um die arbeits­
fähigen Kriegsbeschädigten in das Erwerbsleben 
einzugliedern. Das Invalidenbeschäftigungsgesetz; 
StGBl. Nr. 459/1920, hat sich zunächst nur auf 
die Kriegsbeschädigten erstreckt. Dieses Gesetz 

_ blieb mit mehrfache.n Abänderungen und Er­
gänzungen über das Ende des zweiten Welt­
krieges hinaus in Kraft. Das Invalidenein­
stellungsgesetz, BGBl. Nr. 163/1946, das in der­
Folge mehrfach novelliert und -mit der Kund­
machungder Bundesregierung BGBl. Nr. 21/ 
1953 als "Invalideneinstellungsgesetz 1953" 
wiederverlautbart wurde, hat dieses sozial­
politisch überaus bedeutsame Gebiet neu ge­
regelt. Der Kreis der begünstigten Personen um­
faßt nunmehr außer den Kriegsopfern auch die 
Unfallverletzten, die im Kampf um ein freies, 
demokratisches Osterreich geschädigten Opfer 
und gewisse Gruppen anderer Körperbehin­
derter. 

Das Gesetz hat wesentlich dazu beigetragen" 
Invalide in den Arbeitsprozeß einzugliedern, 
und es ihnen damit ermöglicht, einen beacht­
lichen Beitrag zum Wiede.raufbau Osterreichs zu 
leisten. Die sozialpolitische Bedeutung des Ge­
'setzes geht schon aus der großen Zahl der 
Personen hervor, die von dessen Begünstigungen 
Gebrauch gemacht haben. Ende des Jahres 1957 
betrug die Zahl der gültigen Einstellungsscheine 
für Schwerbeschädigte 48.034 und die der Gleich­
stellungsbescheinigungen 15.835. 

Trotz dieser bedeutenden Erfolge konnte die 
Einstellung der begünstigten Personen nicht 
restlos durchgeführt werden. Die Zahl der bei 
den Arbeitsämtern vorgemerkten arbeitsuchen­
den Invaliden hat seit dem Jahre 1952 nicht in 
dem Maße abgenommen, als es dem Wirtschafts­
aufschwung österreichs entsprechen wurde. Eine 
wesentliche Ursache hiefür dürfte darin gelegen 
sein, daß die Ausgleichstaxe seit dem Jahre 1950 
trotz der seither eingetretenen Änderungen des 
Geldwertes und de~ Lohn- und Preisgefüges un­
verändert geblieben ist und ihren Zweck daher 
nur noch ungenügend zu erfüllen vermag. Der 
Gesetzentwurf sieht daher eine Erhöhung der 
Ausgleichstaxe vor. Er berücksichtigt ferner die 
von verschiedenen Stellen vorgebrachten Wün-

sche nach Beseitigung einzelner Härten des Ge­
setzes. Schließlich ist es erforderlich, den Än­
derungen der Rechtslage auf anderen Gebieten 
durch eine entsprechende Anpassung einzelner 
Bestimmungen des Invalideneinstellungsgesetzes 
1953 Rechnung zu tragen. 

Dun;h die gegenständliche Abänderung des In­
yalideneinstellungsgesetzes 1953 wird weder eine 
Belastung der Burrdesfinanzen noch ein Verwal­
tungsmehraufwand entstehen. 

Im besonderen wird zu den einzelnen Bestim-. 
mungen des Entwurfes folgendes bemerkt: 

Zu Artikel I. 
Zu Z. 1: 

§ 2 wird in den Entwurf zur Gäonze neu auf·· 
genommen, weil meritorische Änderungen in 
mehreren Absätzen sich als notwendig erweisen. 
Aus diesem Anlaß erscheinen auch einige Än­
derungen des sprachlichen Aufbaues zweckmäßig. 

Die Neufassung des Abs. 1 erweist sich des­
wegen als notwendig, weil durch Artikel I des 
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 103/1953 die für die 
Kriegsopfer nachteiligen Auswirkungen der im 
Einbürgerungsverfahren seinerzeit abverlangten 
Verzichtsreserve beseitigt wurden. Die auf der 
früheren Rechtslage beruhenden Bestimmungen 
im § 2 Abs. I 1 lit. ades Invalideneinstellungs­
gesetzes 1953 sind daher als überholt zu be­
seitigen. 

Gemäß § 9 Abs. 1 des Kriegsopferversorgungs­
gesetzes 1957 wird die Minderung der Erwerbs­
fähigkeit nach durch zehn teilbaren Hundert­
sätzen festgestellt; eine um fünf geringere Min­
derung der. Erwerbsfähigkeit wird von ihnen 
mitumfaßt. Im Falle der Einschätzung mit 25 
v. H. gebührt demnach eine Beschädigtenrente 
entsprechend einer Minderung der Erwerbsfähig­
keit von 30 v. H. Hingegen besteht in der Un­
fallversicherung keine analoge Bestimmung, so 
daß die Unfallrentner mit einer Minderung der 
Erwerbsfähigkeit von 25 v. H. nach der bis­
herigen Fassung des § 2 nicht gleichgestellt wer­
den können. Die Neufassung der angeführten 
Bestimmung wird nunmehr im Gleichstellungs­
verfahren eine gleichartige Behandlung der Un­
fall rentner und der Kriegsbeschädigten ermög­
lichen. Bei der Auslegung des Begriffes "völlige 
Taubheit" haben sich weiters Härten insofern 
ergeben, als hochgradig Hörgeschädigten mit' 
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einer Minderung der Erwerbsfähigkeit von 50 
v. H. im Gegensatz zu den übrigen in Betracht 
kommenden Körperbehinderten auf Grund der 
in der Folge erlassenen Richtsätze über die Ein­
schätzung der Minderung der 'Erwerbsfähigkeit 
gemäß § 7 des Kriegsopferversorgungsgesetzes 
(Verordnung BGBl. Nr. 27/1953) die. Gleich­
stellung nicht bewilligt wel'den konnte. Durch 
die Neufassung werden diese Härten beseitigt. 

Die Neufas,sung der Abs. 5 und 6 lehnt sich 
an den neuen Wortlaut der Abs. 1 und 2 an. 

Gemäß § 1 des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 167/ 
1957 dürfen die auf Grund der Ausländeraus­
weis-Verordnung, BGBl. Nr. 33/1946, ausge­
stellten Personalausweise für Ausländer und 
Staatenlose nicht mehr als amtliche Ausweise 
verwendet werden. Abs. 8 hat daher als gegen­
standslos zu entfallen. 

Die Abs. 3, 4 und 7 sind im bisherigen Wort­
laut. wiedergegeben. 

Zu Z. 2: 

Bei der Anwendung der Bestimmungen des 
§ 4 Abs. 1 haben sich insofern Härten ergeben, 
als bei der Berechnung der Pflichtzahl jene 
Dienstnehmer bzw. nienstnehmerinnen nicht 
abgesetzt werden konnten, die während der Ab­
leistung des Präsenzdienstes bzw. während' der 
Zeiten des Beschäftigungsverbotes und des 
Karenzurlaubes Mch dem Mutter,sdmtzgesetz 
im Betrieb tatsächlich nicht verwendet werden. 
Weiters können nach dem bisherigen Wortlaut 
des Abs. 1 bei Dienstgebern im Sinne des § 1 
Abs. 1 im Gegensatz zu den im § 1 Abs. 2 ge­
nannten Gebietskörperschaften vorübergehend 
beschäftigte oder nicht vollbeschäftigte Dienst­
nehmer bei Berechnung. der. Pflichtzahl nicht ab­
gerechnet werden. Diese Härten werden durch 
die Bestimmungen der lit. c und d im § 4 Abs. 1 
beseitigt. 

Die Neufassung des Abs. 5 ergibt sich aus der 
Abänderung des Abs. 1. 

§ 4 Abs. 6 ist infolge der Aufstellung des 
Bundesheeres abzuändern, weil die besonderen 
,Verhältnisse des militärischen Dienstes eine Aus­
nahme der in lit: a genannten Angehörigen des 
Bundesheeres von der Anrechnung auf die 
Pflichtzahl erfordern. Die übrigen Angehörigen 
des Bundesheeres - mit Ausnahme der Präsent­
dienenden, die nicht als Dienstnehmer anzusehen 
sind - werden zur Gänze angerechnet.· 

Zu Z. 3: 

Seitens verschiedener Stellen wurde der 
Wunsch nach einer doppelten Anrechnung der 
blinden Dienstnehmer auf die Pflichtzahl ge­
äußert. Diesem sozialpolitisd1 durchaus be­
gründeten Verlangen wird durch eine Erweite­
rung des § 5 Abs. 2 entsprochen. 

Nach der bisherigen Fassung des § 5 Abs. 3 
können außer den Kriegerwitwen auch Witwen, 

die diesen gleichstehen (Witwen nach Personen 
im Sinne des § 2 AJbs. 1), unter bestimmten 
Voraussetzungen auf die Pflid1tzahl angerechnet 
werden. Diese Bestimmung erweist sich als Ull­

zureidJ.end, weil hienach Frauen, die vom Stand­
punkt des Personenstandsrechtes noch als ver- . 
heiratet gelten, jedoch gemäß § 1 Abs. 3 KOVG. 
1957 nach ihrem vermißten oder kriegsgefan­
genen Ehegatten Anspruch auf Witwenver­
sorgung haben, bei' der Anrechnung auf die 
Pflichtzahl nicht berücksichtigt werden können. 
Mit der vorliegenden Neufassung wird diesem 
Mangel abgeholfen. 

Zu Z. 4: 

Nach der derzeitigen Fassung. des § 6 Abs. 2 
bestimmt die Bezirksverwaltungsbehörde im 
Einvernehmen mit dem Beirat (§ 10 Abs. 2), 
inwieweit aus den Mitteln des Ausgleichstax­
fonds Zuschüsse für Aufwendungen zu gewähren 
sind, die den Betrieben bei Maßnahmen zur 
Förderung der Einstellung von Invaliden er­
wachsen. Um eine einheitliche Praxis zu ge­
währleisten, erweist es sich als zweckmäßig, die 
Zuständigkeit zur Bewilligung solcher Zuschüsse 
von den Bezil'ksverwaltungsbehörden auf das 
Bundesministerium für soziale Verwaltung z.u 
übertragen, dem gemäß § 10 Abs. 2 die Ver­
waltung des Ausgleichstaxfonds obliegt. Gleich­
zeiti" wird im Gesetz bestimmt, unter welchen 
Vor: ussetzungen den Dienstgebern Verpflich­
tungen im Sinne des § 6 Abs. 2 auferlegt werd~n 
können. 

Zu Z. 5: 

Nach den verschieden~n arbeitsrechtlichen Be­
stimmungen kann das Dienstverhältnis eines 
Dienstnehmers vorzeitig gelöst werden, wenn 
der Dienstnehmer länger als eine bestimmte 
Zeit arbeitsunfähig war. Eine vo~zeitige Auf­
lösung des Dienstverhältnisses aus diesen: Grur:de 
bedeutet für invalide Dienstnehmer Im Hm­
bli<k auf ihre Gebrechen eine 'besondere Härte. 
Diese Härte soll für die nach dem Invaliden­
einstellungsgesetz begünstigten Personen dadurch 
gemildert werden, daß. eine vorzeitige .. A~f­
lösung des Dienstverhältmsses nur dann moglIch 
ist wenn die Dienstverhiriderung entweder un­
u~terbtochen länger als zehn Wochen oder bei 
wiederholten Erkrankungen insgesamt länger 
als zwanzig Wochen innerhalb des let~ten Jahres 
gedauert hat. Die in anderen gesetzlIchen ":' ~r­
schriften oder in Vereinbarungen (zum Belsplel 
Kollektivverträgen, Arbeitsordm,mg~n, Di~n5t­
ordnungen) festgesetzten längeren FrIsten bleiben 
hied1.1rch unberührt. 

Zu Z. 6: 

Die Ausgleichstaxe beträgt nach der Invaliden­
einstellungsgesetz-Novelle 1950, BGBl. Nr. 146, 
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seit August 1950 jährlich 900 S. Die Ausgleichs-I Durch die Ergänzung des § 14 Abs. 2 lit. d 
taxe sollte ihrer Zweckbestimmung nach in I wird klargestellt, daß' der ärztliche Sachver­
einem angemessenen . Verhältnis zum Durch- ständige sein Gutachten auf Grund der Vot­
schnitts verdienst der Beschäftigten stehen. Durch, schriften des § 7 KOVG. 1957 und der hiezu 
die seit August 1950 eingetretenen Knderungen I erlassenen Richtsätze über die Einschätzung der 
auf dem Lohnsektor erscheint dieses .Verhältnis Minderung der Erwerbsfähigkeit (Verordnung 
nicht mehr gewä,hrleistet. Um der ursprüng- BGBl. Nr. 27/1953) zu erstellen hat. Die Be­
liehen Absicht des Gesetzgebers Rechnung zu urteilung, ob, Blindheit vorliegt, hat sich nach 
tragen, erweist sich eine Erhöhung der Aus- den Bestimmungen des § 19 KOVG. 1957 zu 
gleichstaxe als erforderlich. Der Entwurf sieht richten. ~ . 
als übergangsmaßnahme eine Erhöhung der auf 
den Monat entfallenden Ausgleichstaxe von bis- Zu Z.10: 
her 75 Sauf 125 S für die Zeit bis 31. Dezember 
1958 vor; vom 1. Jänner 1959 an soll die Aus­
gleichstaxe monatlich 150 S betragen. In diesem 
Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, daß 
auch die Ausgleichsgebühr nach dem mit 31. De­
zember' 1957 außer Kraft getretenen Jugend­
einstellungsgesetz seit L Jänner 1955 ebenfalls 
monatlich 150 S betragen hat. 

Durch die Festsetzung der Ausgleichstaxe mit 
einem Monatsbetrag anstatt wie bisher mit 
einem Jahresbetrag haben die Bestimmungen 
des bisherigen § 9 Abs. 3 zu entfallen. Um Aus­
legungszweifel, die aus der bisherigen Fassung 
des Abs. 4 (nunmehr Abs. 3) des § 9 entstanden 

, sind, zu beseitigen, wird eine entsprechende Ab­
änderung des Gesetzestextes vorgenommen. 

Zu Z. 7: 

Entsprechend einer Anregung des Rechnungs­
hofes wird durch die Anfügung des Abs. 3 an 
den § 10 eine gesetzliche Grundlage hinsichtlich 
der Verwaltungskosten des Ausgleichstaxfonds 
gesdlaffen. Der Pauschalersatz von Verwaltungs­
kosten, die dem Bund vom Inkrafttreten dieser 
Bestimmung an entstanden sind, wird erstmalig 
im ] ahre 1959 zu leisten sein. 

Zu Z. 8: 

Mit der Abänderung des § 11 Abs. 1 wird dem 
verfassungsrechtlichen Grundsatz der Minister­
verantwortlichkeit Rechnung getragen. 

Zu Z. 9: 

Um eine mißbräuchliche Verwendung nicht 
mehr gültiger Einstellungsscheine hintanzuhalten, 
wird im § 14 Abs. 1 nunmehr angeordnet, daß 
die bisher im Ermessen der Landesinvaliden­
ämter gestandene Einziehung .solcher Einstd­
lungsscheine diesen Ämtern zur Pflicht gemacht 
wird. Die gleiche Regelung -bestand schon bisher 
hinsichtlich der Einziehung von Gleich~tellungs­
bescheinigungen, wenn die Voraussetzungen für 
die Gleichstellung weggefallen waren. 

Die Abänderung des § 14 A'bs. 2 lit. a ergibt 
sich aus der Neufassung des § 2 Abs. 1. 

Die Bestimmungen des § 64 Abs. 2 KOVG.· 
1957 über die Gebührenfreiheit in Kriegsopfer­
angelegenheiten wurden durch Art. I Z. 10 des 
Bundesgesetzes BGB1. Nr. 161/1956 neu gefaßt. 
Es erscheint zweckmäßig, die entsprechenden Be­
stimJ!lungen des § 23 des Invalideneinstellungs­
gesetzes 1953 an die Regelung des Kriegsopfer­
versorgungsgesetzes 1957 anzulehnen. Durch die 
neue Fassung ist klargestellt, daß aUe in Erfüllung 
der Fürsorgeaufgaben nach dem Invalideneinstel­
lungsgesetz vorgenommenen Rechtsgeschäfte, 
zum Beispiel Gewährung von Darlehen oder 
grundbücherlichen Sicherstellungen, gebührenfrei 
sind, gleichgültig, ob die Fürsorgeleistungen un­
mittelbar an begünstigte Personen oder im Wege 
.der Interessenvertretungen gewährt werden. 
Anderseits sind jedoch nicht Fürsorgezwecken 
dienende Rechtsgeschäfte, zum Beispiel Dienst­
verträge, sowie nicht zur Durchführung des In~ 
valideneinstellungsgesetzes dienende Zeugnisse, 
zum Beispiel Arbeitszeugnisse, von der Gebühren­
freiheit nach diesem Bundesgesetz nicht erfaßt. 
Weiters bezieht sich die Gebührenfreiheit auch 
nicht auf Rechtsstreitigkeiten vor den Arbeits­
gerichten, die sich zum Beispiel aus den Kündi­
gungsvorschriften des Invalideneinstellungsgeset­
zes 1953 ergeben. 

Zu Z. 11: 

Durch die Abänderung des § 23 erweist sich 
auch eine Abänderung der Vol1zugsklause1 des 
Invaliden~instellungsgesetzes 1953 als erforder~ 
lieh. .-. 

Zu Artikel 11. 

Da die Ausgleichstaxe nur für volle Monate 
vorzuschreiben ist, sollen die Bestimmungen über 
die Erhöhung der Ausgleichstaxe erst mit dem 
auf die Kundmachung folgenden Monatsersten in 
Kraft treten; das gleiche gilt hinsichtlich des Erc 
satzes von Verwaltungskosten an den Bund. 

Zu Artikel III. 

Die Fassung der Vollzugsklause1 der Novelle 
ergibt sid1 aus den Vorschriften über die Zustän­
digkeit der in Betracht kommenden Zentral­
stellen ... 
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Beilage 

zu den Erläuternden. Bemerkungen 

Gegenüberstellung des bisherigen Textes der abzuändernden Vorschriften mit der Regie­
rungsvorlage, betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Invalideneinstellungsgesetz 1953 

abgeändert wird (Invalideneinstellungsgesetz-Novelle 1958). 

Bisherige,r T,ext: 

§ 2. (1) Invalide im Sinne des § 1 Abs. 1 
sind Personen, die 

a) infolge einer Schä·digung, für die Versor­
gung nach dem Kriegsopferversorgungs­
gesetz, BGBl. Nr. 197/1949, gewährt wird 
oder gewährt werden würde, falls der Ve"r­
sorgungsberechtigung nicht der. vor Vet-

o leihung der österreichischen Staatsbürger­
schaft abgegebene Verzichtsrevers entgegen­
stünde, oder 

b) in einem nach der geset~lichen Unfallver­
sicherung anerkannten ursächlichen Zusam­
menhang oder 

c) infolge einer der im § 1 Abs. 1 lit. c des 
Opferfürsorgegesetzes, BGBl. Nr. 183/1947, 
a,ngeführten Ursachen oder 

d) durch das Zusammenwirken mehrerer der 
angeführten Ursachen 

an ihrer Gesundheit so geschädigt sind, daß ihre 
Erwerbsfähigkeit um mindestens 50 v. H. herab­
gesetzt ist. Blinde, deren Blindheit auf keine 
der angeführten Ursachen zurückzuführen ist, 
gelten als Invalide im Sinne dieses Absatzes. 

(2) Den im Abs. 1 g,enannten Invaliden kön­
nen Personen gleichgestellt werden (Gleichge­
stellte), die aus einer im Abs. 1 angeführten Ur­
sache oder durch das Zusammenwirken mehrerer 
dieser Ursachen in ihr,er Erwerbsfähigkeit um 
wenigstens 30 v. H. vermindert sind. Die Gleich­
stellung ist an die Voraussetzung gebunden, daß 
sich die Gleichzustellenden infolge ihres Ge­
brechens ohne die Gleichstellung einen geeig­
neten Arbeitsplatz nicht zu verschäffen oder zu 
erhalten vermögen und daß durch die Gleich­
stellung die Unterbringung der begünstigten 
Personen nicht gefährdet wird. Unter den glei­
chen Vorauss.etzungen kann die Ghiichstellung 
auch Personen bewilligt werden, die durch ein 
Körpergebrechen (Verlust oder Lähmung von 
Gliedmaßen, Taubstummheit, völlige Taubheit, 
Verkrüppelung), das auf keine der im Abs. 1 
angeführten Ursachen zurückzuführen ist, in 
ihrer Erwerbsfähigkeit um mindestens 50 v. H. 

Text der Regie,rungsvorlage: 

§ 2. (1) Invalide im Sinne des § 1 Ahs. 1 sind 
Personen, deren Erwerbsfähigkeit infolge 

a) einer Gesundheitsschädigung, für die nach 
dem Kriegsopferversorgungsgesetz 1957, 
BGBl. Nr. 152, Versorgung gewährt wird, 
oder 

b) eines Arbeitsunfalles oder einer Berufs­
krankh~it im Sinne der gesetzlichen Un­
fallversicherung oder 

c) einer der im § 1 Abs. 1 lit. c des Opfer­
fürsorgegesetzes, BGBl. Nr. 183/1947, an­
geführten Ursachen oder 

d) des Zusammenwirkens mehrerer der an-
geführten Ursachen 

um mindestens 50 v. H. gemindert ist. Blinde 
gelten auch dann als Invalide im Sinne dieses 
Absatzes, wenn die Blindheit auf keine der an­
geführten Ursachen zurückzuführen ist. 

(2) Den im Abs. 1 genannten Invaliden kön­
nen Personen gleichgestellt werden (Gleichg,e­
stellte), deren Erwerbsfähigkeit aus einer im 
Abs. 1 angeführten Ursache oder durch das Zu­
sammenwirken mehrerer dieser Ursachen um 
mindestens 25 v. H. gemindert ist. Die Gleich­
stellung ist an die Vorauss,etzung gebunden, daß 
sidl die Gleichzustellenden infolge ihres Ge­
brechens ohne die Gleichstellung einen geeig­
neten Arbeitsplatz nicht zu verschaffen oder zu 
erhalten vermögen und daß durch die Gleich­
stellung die Unterbringung der begünstigten Per­
sonen nicht gefährdet wird. Unter den gleichen' 
.v oraussetzungen kann die Gleichstellung auch 
Personen bewilligt werden, deren Erwerbsfähig- . 
keit durch ein Körpergebrechen (Verlust oder 
Lähmung von' Gliedmaßen, Taubstummheit, 
Taubheit, Verkrüppelung), das auf keine der 
im Abs. 1 angeführt'en Ursachen zurückzuführen 
ist, um mindestens 50 v. H. gemindert ist. über 
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Bisheriger Text: 

vermindert sind. über die Gleichstellung ent­
scheidet der Einstellungsausschuß beim Landes­
invalidenamt (§ 12). Die Gleichstellung kann be­
fristet werden. Sie gilt auf Widerruf. 

(3) Voraussetzung für die Inanspruchnahme der 
Begünstigungen ist die Eignung z.ur Ausübung 
einer Erwerbstä,tigkeit. Invalide (Gleichgestellte), 
denen kraft Gesetz.es ein Anspruch auf unentgelt­
liche berufliche Ausbildung (Ein- oder Um­
schulung) zwecks Wiedergewinnung oder Er­
höh,ung der Erwerbsfähigkeit zusteht, sind vor 
der Inanspruchnahme der Begünstigungen der 
als notwendig erkannten beruflichen Ausbildung 
zuzuführen. 

(4) Auf ausländische Invalide findet dieses Bun­
desg,esetz, unbeschadet der Vorschriften der 
Abs. 5 und 6, nur nach Maßgabe der mit ihren 
Heimatstaaten getroffenen Vereinbarungen An­
wendung. 

(5) Den Invaliden im Sinne' des Abs. 1 stehen 
Personen deutscher Sprachz.ugehörigkeit gleich, 
die staatenlos sind oder deren Staatsangehörig­
keit ungeklärt ist (Volksdeutsche), wenn sie in­
folge einer Schädigung, für die beim Besitz der 
österreichischen Staatsbürgerschaft Versorgung 
nach dem Kriegsopferversorgungsgesetz zu ge­
währen wäre, oder in einem nach der gesetz­
lichen Unfallversicherung anerkannten ursäch­
lichen Zusammenhang oder durch das Zusam­
menwirken der angeführten Ursachen in ihrer 
Gesundheit so geschädigt sind, daß ihre Erwerbs­
fähigkeit um mindestens SO v. H. herabgesetzt 
ist, oder wenn sie blind sind und die Blindheit 
auf keine der angeführten Ursachen zurückzu­
führ,en ist. 

(6) Volksdeutschen, deren Erwerbsfähigkeit 
durch eine im Abs. 5 angeführte Ursache oder 
durch das' Zusammenwirken bei der dort an­
geführ_oen Ursachen um wenigstens 30 v. H. ver­
mindert ist, kann beim Zutreffen der im Abs. 2 
aufgestellten Voraussetzungen die Gleichstellung 
mit den begünstigten Personen bewilligt werden. 
Unter den gleichen Voraussetzungen kann die 
Gleichstellung auch solchen Volksdeutschen be­
willigt werden, die durch· ein Körpergebrechen 
im Sinne des Abs. 2, das auf keine der im 
Abs. 5 angefühnen Ursachen zurückzuführen ist, 
in ihre'r Erwerbsfähigkeit um mindestens SO v. H. 
vermindert sind. 

Tex t der Re g ie run g s vor lag e: 

die Gleichstellung entscheidet der Einstellungs­
ausschuß beim Landesinvalidenamt (§ 12). Die 
Gleichstellung kann befristet werden; sie gilt 
auf Widerruf. 

(a) Voraussetzung für die If!anspruchnahme der 
Begünstigungen ist die Eignung zur Ausübung 
einer Erwerbstätigkeit. Invalide (Gleichg,estellte), 
denen, kraft Gesetzes ein Anspruch auf unent" 
geltliche berufliche Ausbildung (Ein- oder Um­
schulung) zwecks Wiedergewinnung oder Er­
höhung der Erwerbsfähigkeit zusteht, sind vor 
-der InansDruchnahme der Begünstigungen der 
als notwe~dig erkannten beruflichen Ausbildung 
zuzuführen. 

(4) Auf ausländische Invalide findet dieses Bun­
desgesetz, unbeschadet der V orschriften der 
Abs. 5 und 6, nur nach Maßgabe der mit ihren 
Heimatstaaten getroffenen Vereinbarungen An­
wendung. 

(5) Den Invaliden im Sinne des Abs. 1 stehen 
Personen deutscher Sprachzugehörigkeit gleich, 
die staatenlbssind oder deren Staatsangehörig­
keit ungeklärt ist (Volksdeutsche), wenn ,ihre 
Erwerbsfähigkeit infolge 

a) einer Gesundheitsschädigung, für die öster­
reichischen Staatsbürgern nach dem Kriegs­
opferversorgungsgesetz 1957 Versorgung 
zu gewähren wäre, oder 

b)eines Arbeitsunfalles oder einer Berufs­
krankheit im Sinne der gesetzlichen Un­
fallversicherung oder 

c) des Zusammenwirkens der angeführten 
Ursachen 

um mindestens SO ,v. H. gemindert ist oder 
wenn diese Personen I5lind sind und die Blind­

. heit auf keine der angeführten Ursachen zurück­
zuführen ist. 

(6) Volksdeutschen, deren Erwerbsfähigkeit 
durch eine im Abs. 5 angeführte Ursache oder 
durch das Zusammenwirken beider dort an­
geführten Ursachen um mindestens 25 v. H. ge­
mindert ist, kann bei Zutreffen der im Abs. 2 
aufgestellten Voraussetzungen die Gleichstellung 
mit.den begünstigten Personen hewilligt werden. 
Unter den gleichen Voraussetzungen kann die 
Gleichstellung auch solchen Volksdeutschen be­
willigt werden, deren Erwerbsfähigkeit durCh ein 
Körpergebrechen im Sinne des Abs. 2, das auf 
keine der im Abs. 5 angeführten Ursachen zu­
rückzuführen ist, um mindestens SO v. H. ge-. 
mindert ist. 

(7) Die Bestimmungen der Abs.5 und 6 gelten (7) Die Bestimmungen der Abs. 5 und 6 gel-
nicht für Volksdeutsche, die erst nach dem' ten nicht für Volksdeutsche, die erst nach dem 
31. Dezember 1951 in das Gebiet der Republik 31. Dezember 1951 in das Gebiet der Republik 
Osterreich eingereist sind, mit Ausnahme der Osterreich eingereist sind, mit Ausnahme der 
aus der Kriegsgefangenschaft entlassenen oder der aus der Kriegsgefangenschaft. entlass,enen oder 
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Bis her i ger Tex t: 

im Rahmen der Familienzusammenführung mit 
Zustimmung der österreichischen Behörden nach 
österreich einreisenden Volksdeutschen. 

(8) Ob eine Person dem Kreise der Volksdeut­
schen angehört, wird insbesondere durch die 
Eintragung "Volksdeutscher" im Person;tlaus­
weis für Ausländer und Staatenlose nachgewie­
sen. 

§ 4. (1) Bei Feststellung der Gesamtzahl der 
Dienstnehmer, von der die Pflichtzahl zu be­
rechnen ist (§ 1 Abs. 1), werden die örtlich zusam­
menhängenden und einer gemeinsamen Leitung 

. unterstehenden gleichartigen oder zusammenge­
hörigen Betriebe desselben Dienstgebers zusam­
mengefaßt. Die nach § 2 begünstigten Personen 
und solche Dienstnehmer, die ein Betrieb auf 
Grund eines anderen Gesetzes oder anderer V or­
schriften zu beschäftigen verpflichtet ist, werden 
nicht eingerechnet. Nicht eingerechnet werden 
ferner Jugendliche bis zum voUendeten 16. Le­
bensjahr und Personen, die in einem Lehr- oder 
anderen Ausbildungsverhältnis stehen. 

(5) In die nach Abs. 4 zu ermittelnde Gesamt­
zahl der Dienstnehmer werden die nach § 2 be­
günstigten Personen, die gemäß § 6 Z. 5 des 
Opferfürsorgegesetzes, BGBL Nr. 183/1947, be­
schäftigten Dienstnehmer, ferner die nicht schon 
nach § 2 Abs. 1 lit. b begünstigten eigenen Un­
fallverletzten, wenn die Minderung ihrer Er­
werbsfähigkeit infolge der Unfallsfolgen nach 

, Feststellung des Landesinvalidenamtes mindestens 
50 v. H. beträgt, schließlich Lehrlinge und in 
einem- Ausbildungsverhältnis stehende oder nur 
vorübergehend oder nicht vollbeschäftigte Per­
sonen nicht eingerechnet. Als vorübergehend be­
schäftigt gelten Personen, die innerhalb eines 
Kalenderjahres höchstens 30 Tage heschäftigt 
werden, als nicht voll beschäftigte P.ersonen, die 
im Durchschnitt höchstens 24 Stunden in der 
W oehe beschäftigt werden. 

11 

Tex t der Re gi e run g s vor lag e: 

der im Rahmen der Familienzusammenführung 
,mit Zustimmung der österreichischen Behörden 
nach Osterreich einreisenden Volksdeutschen. 

§ 4. (1) Bei Feststellung der Gesamtzahl der 
Dienstnehmer, von der die Pflichtzahl zu be­
rechn,en ist (§ 1 Abs. 1, 3 und 4), sind die ört­
lich zusammenhängenden und einer gemeinsamen 
Leitung unterstehenden gleichartigen oder zu­
sammengehörigen Be,triebe desselben Dienst­
gebers zusammenzufassen. Nicht einzurechnen 
sind hiebei: 

a) die nach § 2 begünstigten Personen und' 
die Dienstnehmer, die der Dienstgeber auf 
Grund anderer gesetzlicher Vorschriften zu 
beschäft'igen verpflichtet ist; 

b) Jugendliche bis zum vollendeten 16. Le­
bensjahr und Personen, die in einem Lehr­
oder anderen Ausbildungsverhältnisse ste­
hen; 

c) Dienstnehmer, die Präsenzdienst (§§ 28 
und 52 des Wehrgesetzes, BGBL Nr. 181/ 
1955) leisten, und Dienstnehmerinnen wäh­
rend der Zeiten, in denen sie auf Grund 
der Vorschriften des Mutterschutzges~tzes, 
'BGBL Nr. 76/1957, nicht beschäftigt wer­
den; 

d) Dienstnehmer, die nur vorübergehend be­
schäftigt oder nicht vollbeschäftigt sind. 
Als vorübergehend beschäftigt gelten Per­
sonen, die innerhalb eines Kalenderjahres 
höchstens 30 Tage beschäftigt werden, als 
nicht vollbeschäftigt gelten Personen, die 
im Durchschnitte höchstens 24 Stunden in 
der Woche beschäftigt werden. 

(5) In die nach Abs. 4 zu ermittelnde Ge­
samtzahl der Dienstnehmer sind nicht einzu­
r,echnen: 

a) die nach § 2 begünstigten Personen und die 
Dienstnehmer, die der Dienstgeber auf 
Grund anderer gesetzlicher Vorschriften. 
zu beschäftigen verpflichtet ist; 

b) die nicht schon nach § 2 Abs. 1 lit. b­
begünstigten eigenen Unfall verletzten, 
wenn die Minderung ihrer Erwerbsfähig­
keit infolge der Unfallsfolgen nach Fest­
stellung des Landesinvalidenamtes min­
destens 50 y. H. beträgt; 

c) Lehrlinge und in einem anderen Ausbil­
dungsverhältnisse stehende Personen; 

d) Dienstnehmer, die Präsenzdienst (§§ 28 
und 52 des Wehrgesetzes) leisten, und 
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Bis her i ger Tex t: 

(6) Dienstnehmer, die bei Dienstgebern im 
Sinne des § 1 Abs. 2 im Gendarmeriedienst, 
Sicherheitswachdienst, Kriminaldienst, Justiz­
wachdienst, Zoll wachdienst, Wachehilfsdienst 
oder Feuerwehrdienst verwendet werden, werden 
zu zwei Dritteln, die an niederen oder mittleren 
Unterrichtsanstalten oder Erziehungsanstalten 
als Lehrer oder Erzieher, im ausübenden Ver­
kehrsdienst oder als Forstarbeiter verwendeten 
Dienstnehmer zu einem Drittel in die Gesamt­
zahl der Dienstnehmer, von der die Pflichtzahl 
zu berechnen ist, nicht eingerechnet. Die Fest­
stellung der Verwendungen im ausübenden Ver­
kehrsdienst, die unter diese Begünstigung fallen, 
obliegt dem Bundesministerium für soziale Ver­
waltung im Einvernehmen mit dem Bundeskanz­
leramt und dem Bundesministerium für Verkehr 
und verstaatlichte Betriebe. 

§ 5. (2) Invalide, die nach § 2 Abs. 2 oder 6 
gleichgestellt wurd'en, werden zur Hälfte ih~er 
Zahl auf die Pflichtzahl angerechnet. 

(a) In Betrieben, in denen die weiblichen Ar­
beitskräfte mehr als die Hälfte des Gesamtbe­
schäftigtenstandes ausmach,en, sind bis zur Hälfte 
der Pflichtzahl auch Kriegerwitwen und Witwen, 
die diesen gleichstehen, voll anrechenbar; auf 
Ansuchen kann' der Invalidenausschuß beim Lan-

. desarbeitsamt (§ 12) für Betriebe, di~ weibliche 
Arbeitskräfte beschäftigen, die Anrechnung von 
Kriegerwitwen und Witwen, die diesen gleich­
stehen, bis zur vollen Pflichtzahl bewilligen. Bei 
Dienstgebern im Sinne des § 1 Abs. 2 ist zu 
dieser Bewilligung das Bundesministerium für 
soziale Verwaltung nach Anhörung des Beirates 
(§ 10 Abs. 2) zuständig. 

Text der Regierungsvorlage: 

Dienstnehmerinnen während der Zeiten, 
in denen sie auf Grund der Vorschriften 
des· Mutterschutzgesetzes nicht beschäftigt 
werden; 

e) Dienstnehmer, die nur vorübergehend be­
schäftigt oder nicht vollbeschäftigt sind 

,(Abs. 1 lit. d). 

(6) Bei Dienstgebern im Sinne des § 1 Abs. 2 
sind auf die Gesamtzahl der Dienstnehmet:, von 
der die Pflichtzahl zu berechnen ist, nicht ein­
zurechnen: 

a) Berufsoffiziere, zeitverpflichtete Soldaten, 
die im § 50 Abs. 5 des Wehrgesetzes an­
geführten Vertragsbediensteten des Bun­
desheeres sowie die gemäß § 49 Abs. 6 
des Wehrgesetzes in Verwendung stehen­
den Bediensteten der Heeresverwaltung 
zur Gänze; 

b) Dienstnehmer, die im Gendarmeriedienst, 
Sicherheitswachdienst, Kriminaldienst, Ju­
stizwachdienst, Zollwachdienst, Wachehilfs­
dienst oder Feuerwehrdienst verwendet 
werden; zu zwei Dritteln; 

c) Dienstnehmer, die als Lehner oder Er­
zieher an niederen oder mittleren Unter­
richts~ oder Erziehungsanstalten, die im 
ausübenden Yerkehrsdienst oder die als 
Forstarbeiter verwendet werden, zu einem 
Drittel. Die Feststellung der Verwen­
dungen im ausübenden Verkehrsdienst, die 
unter diese Begünstigung fallen, obliegt 
dem Bundesministerium für soziale Ver­
waltung im Einvernehmen mit dem Bun­
deskanzleramt und dem Bundesministe­
rium für Verkehr und Elektrizitätswirt­
schaft. 

, § 5. (2) Blinde sind mit dem Doppelten ihrer 
Zahl auf die Pflichtzahl apzurechnen.Gleich­
gestellte (§ 2 Abs. 2 und 6) sind zur Hälfte 
ihrer Zahl auf die Pflichtzahl anzurechnen. 

(3) In Betrieben, in denen d~e weiblichen Ar­
beitskräfte mehr als die Hälfte des Gesamtbe­
schäftigtenstandes ausmachen, sind bis zur Hälfte 
der Pflichtzahl auch Kriegerwitwen und Witwen, 
die diesen gleichstehen, voll' anrechenbar; das 
gleiche gilt für Frauen, die gemäß § 1 Abs. 3 
des Kriegsopfery.ersorgungsgesetzes 1957 versor­
gungsberechtigt sind. Auf Ansuchen kann ,der 
Invalidenausschuß beim Landesarbeitsamt (§ 12) 
für Betriebe, "die weibliche Arbeitskräfte beschäf­
tigen, die Anrechnung dieses Personenkreises bis 
zur vollen Pflichtzahl unter der Voraussetzung 
bewilligen, daß die Einstellung der begünstigten 
Personen dadurch nicht gefährdet wird. Bei 
Dienstgebern im Sinne des § 1 Abs. 2 ist zur 
Erteilung dieser Bewilligung das Bundesmini­
sterium für soziale Verwaltung nach Anhörung 
des Beirates (§ 10 Abs. 2) zus,tändig. 
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Bis her i g'e r Tex t: 

§ 6. (2) Auf Antrag des Invalidep.ausschus,ses 
beim Landesarbeitsamt (§ 12) kann die Bezirks­
verwaltungsbehörde (Bergbehörde) Dienstgeber 
im Sinne des § 1 Abs. 1 verpflichten, Betriebs­
vorrichtungen, Maschinen und Geräte so ein­
zurichoen, daß die in Erfüllung der Beschäfti­
gungspflicht eingestellten oder einzustellenden 
Invaliden der Eigenart ihrer Beschädigung en t­
sprechend beschäftigt werden können. Die Be­
zirksverwaltungsbehörde (Bergbehörde) bestimmt 
auch im Einvernehmen mit dem Beirat (§ 10 
Abs. 2), inwieweit für Aufwendungen, die den 
Betrieben durch derartige Maßnahmen erwachsen, 
aus den Mitteln des Ausgleichstaxfonds (§ 10 
Abs. 1) Zuschüsse zu gewähren sind. Solche Zu­
schüsse dürfen nur gewährt werden, wenn die 
Investitionen ausschließlich und nicht nur vor­
übergehend dem Zwecke der Beschäftigung von 
Invaliden dienen. Insoweit Investitionen für' den 
Betrieb eine dauernde Wertvermehrung be­
deuten, bleiben sie für die Gewährung von Zu­
schüssen auß'er Betracht. 

§ 8. (4) Die gesetzlichen Bestimmungen über 
eine vorzeitige Auflösung des Dienstverhältnisses 
bleiben unberührt. 

§ 9. (1) An Stelle der Pflichteinstellung ist 
vom Arbeitsamte die Entrichtung einer Aus-­
gleichstaie vorzuschreiben, wenn die Beschäf­
tigungspflicht nicht erfüllt ist. Wenn und in­
soweit der einstellungspflichtige Betrieb die zur 
Erfüllung der Einstellungspflicht erforderliche 
Anzahl von begünstigten Invaliden bei dem zu­
ständigen Arbeitsamte nachweisbar ohne Erfolg 
angesprochen hat, entfällt die VorschJ:1eibung 
einer Ausgleichstaxe. 

13 

Tex t der Re g i e run g s vor lag e: 

§ 6. (2) Auf Antrag des Invalidenausschusses ' 
beim Landesarbeitsamt(§ 12) kann die Be­
zir ksv erwal tungsbehörde (Bergha uptmannschaft) 
Dienst~eber im Sinne des § 1 Abs. 1 ver­
pflichten, Betriebsvorrichtungen, Maschinen und. 
Geräte für die Beschäftigung eingestellter ode.r 
einzustellender Invaliden besonders einzurichten, 
falls die Eigenart der Beschädigung der Inva­
liden dies erfordert. In diesen Fällen hat das 
Bundesministerium für sozial'e Verwaltung nach 
Anhörung des Beirates (§ 10 Abs. 2) zu bestim­
men, inwieweit für Aufwendungen, die den 
Dienstgebern durch derartige Maßnahmen er­
wachsen, aus den Mitteln des Ausgleichstaxfonds 
(§ 10 Abs. 1) Zuschüsse zu gewähren sind. Solche 
Zuschüsse dürfen nur gewährt werden, wenn die 
Investitionen ausschli'eßlich und nicht nur vor­
übergehend der Beschäftigung von Invaliden 
dienen. Insoweit Investitionen für den Betrieb 
eine dauernde Wertvermehrung bedeuten, haben 
sie für die Gewährung von Zusc~üssen außer 
Betracht zu bleiben. 

§ 8. (4) Die gesetzlichen Bestimmungen über 
eine vorzeitige Auflösung des Dienstverhältnisses 
bleiben mit der Einschränkung unberührt, daß 
eine durch Krankheit oder' Unglücksfall ver­
ursachte Dienstverhinderung eines Dienstneh­
mers, auf den di,e Bestimmungen der Abs. 1 bis 3 
Anwendung finden, nur dann einen Grund Zur 
vorzeitigen Auflösung des Dienstverhältnisses bil­
det, wenn die Dienstverhinderung ununterbro­
chen länger als zehn Wochen oder innerhalb 
eines Jahres, zurückger,echnet vom Zeitpunkte 
der Auflösung des Dienstv,erhältnisses, insgesamt 
länger als zwanzig Wochen g'edauert hat; soweit 
in gesetzlichen Vorschriften oder Vereinbarungen 
längere Fristen festgesetzt sind, haben diese zu 
gelten. 

§ 9. (1) An Stelle der Pflichteinstellung ist 
vom Arbeitsamte die Entrichtung einer Aus­
gleichstaxe vorzuschreiben, wenn die Beschäf­
tigungspflicht nicht erfüllt ist. Wenn und in­
soweit der einsuellungspflichtige Betrieb die Zur 
Erfüllung der Einstellungspflichterforderliche 
Anzahl von begünsti.gten Invaliden bei dem zu­
ständigen Arbeitsamte nachweisbar ohne Erfolg 
angesprochen hat, entfällt die Vorschreibung 
einer Ausgleichstaxe. 

(2) Die Ausgleichsta~e beträgt für jede einzelne (2) Die Ausgleichstaxe beträgt für jede einzelne 
Person, die zu beschäftigen wäre, jährlich 900 S. Person, die zu beschäftigen wäre, . monatlich 

~ 125 S, vom 1. Jänner 1959 an monatlich 150 S. 

(3) Wenn die Ausgleichstaxe nur' für einen 
Jahresbruchteil vorgeschrieben wird, so ist sie 
eIJtspl.'1echend der Bemessungszeit, jedoch min­
desuens mit dem zwölften Teil des normalen 
Ausmaßes festzusetz.en. 

(3) Das Arbeitsamt hat von der Vorschreibung . 
der Ausgleichstaxe das zuständige Landesinvali­
denamt zu verst~ndigen, dem die Einhebung de,r 
Ausgleichstaxe obliegt. 
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Bis h e ri ger Te x t: 

(4) Das Arbeitsamt hat von der Vorschreibung 
der Ausgleichstaxe das -zuständige Landesinvali­
denamt zu verständigen. Dieses hat die Ent­
richtung der Ausgleichstaxe zu überwachen. 

§ 10., 

§ 11. (1) Die Betrauung eines Verbandes mit 
der gemeinschaftlichen Erfüllung der Beschäf­
tigungspflicht (§ 1 Abs. 4) sowie die im Falle 
nachträglicher Abänderung _ wesentlicher Bedin­
gungen -erforderliche neuerliche Genehmigung 
der Vereinbarungen obliegt dem Invalidenaus­
schuß beim Landesarbeitsamt (§ 12) oder, wenn 
sich die zugehörigen Betriebe auf die Amtsspren­
gel mehrerer Landesarbeitsämter verteilen, dem 
Bundesministerium für soziale Verwaltung mit 
Zustimmung des Beirates (§ 10 Abs. 2). 

. § 14. (1) über das Ansuchen um Ausfertigung 
eines Einstellungsscheines entsch'eidet das Landes­
invalidenamt. Der Einstellungsschein kann von 
Amts wegen eingezogen werden, wenn die Vor­
aussetzungen weggefallen sind: Die Gleichstel­
lungsbescheinigungen werden vom Landesinvali­
denamt ausgestellt. Sie sind einzuziehen, wenn 
die Voraussetzungen für die Gleichstellung nicht 
mehr gegeben sind. 

(2) Für' den Grad der Minderung der Erwerbs­
fähigkeit der im Sinne dieses Bundesgesetzes be­
günstigten Personen ist maßgebend: 

a) in den Fällen nach § 2 Abs. 1 lit. ader 
Rentenbescheid des, Landesinvalidenamtes, 
bei Personen, die aus dem Grunde des Ver­
zichtsreverses keinen solchen Bescheid be­
sitzen, das im Ermittlungsverfahren einzu­
holende Gutachten eines ärztlichen Sach­
verständigen; 

b)' in, den Fällen nach § 2 Abs. 1 lit. b der 
Rentenbescheid des Trägers der Unfallver­
sicherung; 

c) in den Fällen nach § 2 Abs. 1 lit. c der vom 
Amte der Landesregierung ausgestellte 
Rentenbescheid in Verbindung mit der 
Amtsbescheinigung nach § 4 des Opferfür­
sorgegesetzes ; 

d) in den: Fällen nach § 2 Abs. 1 lit. d, bei 
Blinden (.§ 2 Ahs. 1 letzter Satz) sowie bei 
Personen nach § 2 Abs. 2 dritter Satz, 
Abs. 5 und 6 das im Ermittlungsverfahren 
einzuholende Gutachten eines ärztlichen 
Sachverständigen. 

Tex t der Regie run g s v 0 rl ag e: 

§ 10. (3) Für die dem Bund aus der Verwaltung 
d-es Ausgleichstaxfonds entstehenden Kosten hat 
der Ausgleichstaxfonds dem Bunde jährlich einen 
Pauschalbetrag von 0'75 v. H. der jeweils im 
Vorjahr eingegangenen Ausgleichstaxen zu er­
setzen. 

§ 11. (1) Die Betrauung eines Verbandes, mit 
der gemeinschaftlichen Erfüllung der Bescl1äf­
tigungspflicht (§ 1 Abs. 4) sowie die im Falle 
nachträglicher Abänderung wesentlicher Bedin­
gungen erforderliche neuerliche - Genehmigung 
der Vereinbarungen obliegt dem Invalidenaus­
schuß beim Landesarbeitsamt (§ 12) oder, wenn 
sich .die zugehörigen Betriebe auf die Amtsspren­
gel mehrerer Landesarbeitsämterverteilen, dem 
Bundesministerium für soziale Verwaltung nach 
Anhörung des Beirates (§ 10 Abs. 2) . 

§ 14. (1) über das Ansuchen um Ausf-ertigung 
eines Einstellungsscheines hat das Landesinvali­
denamt zu ,entscheiden. Der Einstellungsschein 
ist von Amts wegen einzuziehen, Wenn die Vor­
aussetzungen für die Ausfertigung (§ 13 Abs. 1) 
weggefallen sind. Die Gleichstellungsbesch,eini­
gungen sind vom Landesinvalidenamt auszufer­
tigen. Sie, sind einzuz~ehen, wenn die Voraus­
setzungen für die Ausfertigung (§ 13 Abs. 2) 
nicht mehr gegeben sind. 

(2) Für den Grad der Minderung der Erwerbs­
fähigkeit der im Sinne dieses B~mdesgesetzes be~ 
günstigten Personen ist maßgebend: 

a) in den Fällen nach § 2 Abs. 1 lit. ader 
Rentenbescheid des Landesinvalidenamtes; 

b) in den Fällen nach § 2 Abs. 1 lit. b der 
Rentenbescheid des Trägers der Unfallver­
sicherun'g; 

c) in den Fällen nach § 2 Abs. 1 lit. c der 
vom Amte der Landesregierung ausgestellte 
Rentenbescheid in Verbindung mit der 
Amtsbescheinigung nach § 4 des Opferfür­
sorge gesetzes ; 

d) in den Fällen nach § 2 Abs. 1 lit. d, bei 
Blinden (§ 2 Abs. 1 letzter Satz) sowie bei 
den im §2 Abs. 2 dritter Satz, Abs. 5 und 6 
angeführten Personen das im Ermittlungs­
verfahren einzuholende Gutachten eines 
ärztlichen Sachverständigen; die V orschrif­
ten der §§ 7 und 19 des Kriegsopferversor­
gungsgesetzes 1957 sind hiebei anzuwenden. 
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Bisheriger Text: 

§ 23. Alle ·in Angelegenheiten der Durchfüh­
rung dieses Bundesgesetzes veranlaßten Amts­
handlungen, Eingaben, Aufnahmeschriften und 
Zeugnisse unterliegen keiner Gebühr. 

§ 24. (4) Mit der Vollziehung des § 1 Abs. 5 
dieses Bundesgesetzes ist das Bundeskanzleramt, 
mit der Vollziehung der übrigen Bestimmungen 
d:eses Bundesgesetzes das Bundesministerium für 
soziale Verwaltung betraut, 

15 

Text der Regierungsvorlage: 

§ 23. Alle zur Durchführung dieses Bundes­
gesetzes erforderlichen Amtshandlungen, Ein­
gaben, Vollmachten und Zeugnisse sowie Urkun­
den über Rechtsgeschäfte zum Zwecke der Für­
sorge im Sinne des § 10 Abs. 1 sind von bundes­
gesetzlich geregelten Gebühren, Verwaltungsab­
gaben sowie von Gerichts- und Justizverwaltungs­
gebühren befreit. 

§ 24. (4) Mit der Vollziehung des § 1 Abs. 5 
dieses Bundesgesetzes ist dis Bundeskanzleramt, 
mit der Vollziehung des § 23 ist hinsichtlich der 
Befreiung von den Bundesverwaltungsabgaben 
das Bundeskanzleramt, hinsichtlich der Befreiung 
von den Gerichts- und Justizverwaltungsgebüh­
ren das Bundesministerium für Justiz und hin­
sichtlich "der Befreiung von den sonstigen bundes­
gesetzlich geregelten Gebühren das Bundesmini­
sterium für Finanzen betraut; Im übrigen ist mit 
der Vollzieh ung dieses Bundesgesetzes das Bun­
desministerium für soziale Verwaltung betraut. 
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